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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste  
zur Schöffenwahl 2018 der Stadt Biesenthal

Wahl der Schöffinnen und Schöffen
der Stadt Biesenthal
für die Amtszeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 14.06.2018 den 
Beschluss  (Beschluss-Nr. 18/2018) über die Vorschlagsliste zur Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen für das Amtsgericht Bernau und das Landgericht 
Frankfurt (Oder) gefasst.
Die Listen liegen gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in 
der Zeit von

03. September bis 07. September 2018

zu jedermanns Einsicht an folgendem Ort aus:

1. Amt Biesenthal-Barnim, Dienstort Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal, 
Raum 304, in der Zeit von Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, Dienstag bis 18.00 Uhr

Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach 
Schluss der Auslegung schriftlich oder zu Protokoll beim Amt Biesenthal-Bar-
nim, vertreten durch den Amtsdirektor Herrn Nedlin, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Listen 
Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang) 
nicht aufgenommen werden dürfen oder sollten.

Biesenthal, 07.08.2018

Andre Nedlin
Amtsdirektor

Amtliche Bekanntmachungen

I. AMTLICHER TEIL

Anhang (Text der §§ 32 bis 34 GVG) 

§ 32
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-

licher Ämter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind;

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, 
die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge 
haben kann.

3. (weggefallen)

§ 33
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1.  Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben würden;
2.  Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis 

zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
3.  Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der 

Gemeinde wohnen;
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet 

sind;

5.  Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen 
Sprache für das Amt nicht geeignet sind;

6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

§ 34 
(1)  Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 

1. der Bundespräsident;
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand ver-

setzt werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsan-

wälte;
5.  gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bediens-

tete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Ge-
richtshelfer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die 
satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind.

(2)  Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere 
Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht 
berufen werden sollen.
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Öffentliche Bekanntmachungder Gemeinde Breydin 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Windpark Tuchen-Klobbicke“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin hat am 18.06.2018 in öffent-
licher Sitzung beschlossen, einen Bebauungsplan nach § 2 (1) Baugesetz-
buch (BauGB) aufzustellen. 
Die Erarbeitung des Bebauungsplanes erfolgt im Normalverfahren. 
Gem. § 2 (4) BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) 
Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung erforderlich.

Der Bebauungsplan besteht aus zwei Geltungsbereichen:
– Gemarkung Tuchen, nördlicher Bereich, Flur 3, Flurstücke 43, 44, 45, 

sowie 
– Gemarkung Tuchen, südlicher Bereich, Flur 3, Flurstücke 19, 22 bis 33 

sowie Flurstücke 17 (tlw.), 18 (tlw.), 20 (tlw.), 21 (tlw.).
Es ist die Errichtung von insgesamt 5 Windkraftanlagen geplant. Das Plan-
gebiet befindet sich innerhalb des ausgewiesenen Windeignungsgebietes 
Nr. 37 Grüntal.

Bebauungspläne sind nach § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
(FNP) zu entwickeln. Dies ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich; 
die Änderung des FNP in „SO-Wind“ ist in Bearbeitung.

Der Geltungsbereich ist in dem beiliegenden Kartenausschnitt dargestellt 
(unmaßstäblich).

Biesenthal, den 09.07.2018

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Breydin – 
Satzungsbeschluss über eine Veränderungssperre nach §§ 14 und 16 BauGB  

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Windpark Tuchen-Klobbicke“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin hat am 18.06.2018 in öf-
fentlicher Sitzung beschlossen, einen Bebauungsplan nach § 2 (1) Bauge-
setzbuch (BauGB) aufzustellen. Parallel dazu erfolgt die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Breydin, OT Tuchen-Klobbicke, um ein 
„Sondergebiet Windenergieanlagen“ festzusetzen.
Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes gefasst, kann 
die Gemeinde zur  Sicherung der Planung eine Veränderungssperre nach § 
14 BauGB erlassen.
Die Vorschriften des § 14 BauGB i. V. m. § 15 BauGB (Zurückstellung von 
Baugesuchen) dienen dem Zweck, die angestrebten Planungsziele in der Zeit 
zwischen Aufstellungsbeschluss und Inkrafttreten des Bebauungsplanes zu 
schützen, d. h., es werden Vorhaben verhindert, die die Durchführung der 
Bebauungsplanung unmöglich machen oder wesentlich erschweren würden.
Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft.

Der Bebauungsplan besteht aus zwei Geltungsbereichen –
– Gemarkung Tuchen, nördlicher Bereich, Flur 3, Flurstücke 43, 44, 45, 

sowie 
– Gemarkung Tuchen, südlicher Bereich, Flur 3, Flurstücke 19, 22 bis 33 

sowie Flurstücke 17 (tlw.), 18 (tlw.), 20 (tlw.), 21 (tlw.).

ANLAGE: 
Satzung über die Veränderungssperre (auf Seite 6)

Biesenthal, den 09.07.2018

gez. Nedlin
Amtsdirektor  

Karte auf Seite 5
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ANLAGE

Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
„Windpark Tuchen-Klobbicke", Gemeinde Breydin

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung Land Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBI. I/07 [Nr.19]), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2017 (GVBI. 1/14 [Nr. 32]) i. V. m. den §§ 
14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. d. Bek. vom 23.09.2004 (BGBI. 
I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBI. I S. 1057), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin in der 
Sitzung am 18.06.2018 nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Anordnung der Veränderungssperre

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Windpark Tuchen-Klobbi-
cke", dessen Aufstellung die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin in 
der Sitzung am 18.06.2018 beschlossen hat, wird zur Sicherung der Planung 
eine Veränderungssperre festgesetzt.

§ 2 
Geltungsbereich der Veränderungssperre

Der Geltungsbereich ergibt sich aus der in der Anlage dargestellten Karte, 
die Bestandteil der Satzung ist. Die Veränderungssperre umfasst folgende 
Flurstücke: Gemarkung Tuchen, nördlicher Bereich, Flur 3, Flurstücke 43, 44, 
45 sowie Gemarkung Tuchen, südlicher Bereich, Flur 3, Flurstücke 19, 22 bis 
33, 17 (tlw.), 18 (tlw.), 20 (tlw.), 21 (tlw.).

§ 3 
Inhalt und Rechtswirkung der Veränderungssperre

(1)  Im Geltungsbereich der Veränderungssperre (§ 2) dürfen gem. § 14 (1) 
BauGB
1.  Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anla-

gen nicht beseitigt werden sowie
2.  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 

Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind 

 nicht vorgenommen werden.
(2)  Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann 

gem. § 14 (2) BauGB von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden.

(3)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurecht-
lich genehmigt worden sind; Vorhaben, von denen die Gemeinde nach 
Maßgabe des Bauordnungsrechtes Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begon-

nen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung, werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt.

§ 4 
In Kraft treten und Außerkraft treten

(1)  Die Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Amtes Biesenthal-Barnim in Kraft.

(2)  Die Veränderungssperre tritt außer Kraft, sobald und soweit die Bauleit-
planung rechtsverbindlich abgeschlossen ist; spätestens nach Ablauf 
von zwei Jahren nach ihrer Bekanntmachung.

Breydin, den 09.07.2018

gez. NedIin
Amtsdirektor

Hinweise:
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes sowie die in § 214 Abs. 3 BauGB bezeichneten beachtlichen 
Mängel des Abwägungsvorgangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Breydin unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Gemäß § 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist eine 
Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften beim 
Zustandekommen einer Satzung unbeachtlich, wenn die Verletzung von Vor-
schriften nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend 
gemacht worden ist. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrecht-
lichen Verfahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Bekanntma-
chung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich 
bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von 
dem Satzungsinhalt verschaffen konnten. Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen hingewiesen.

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Breydin – 
Satzung zur Aufhebung der Satzung über eine Veränderungssperre  

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Windpark Tuchen-Klobbicke“ 
vom 19.09.2016

Die Gemeindevertretung hat am 21.03.2016 den Beschluss zur Aufstellung 
eines Bebauungsplanes „Windpark Tuchen-Klobbicke“ gefasst. Zur Siche-
rung des Planverfahrens wurde am 19.09.2016, Beschluss-Nr. 20 /2016,  die 
„Satzung über eine Veränderungssperre nach §§ 14 und 16 BauGB“ erlassen. 
Gem. § 17 (4) BauGB (Geltungsdauer der Veränderungssperre) ist die Ver-
änderungssperres außer Kraft zu setzen, sobald Voraussetzungen für den 
Erlass weggefallen sind.
Da durch den Vorhabenträger ein Antrag auf Planänderung eingereicht wur-
de, ist das Interesse an der Durchsetzung der Veränderungssperre erloschen; 
die Satzung ist aufzuheben.  

ANLAGE: 
Satzung zur Aufhebung der Satzung über eine Veränderungssperre vom 
19.09.2016

Biesenthal, den 09.07.2018

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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ANLAGE

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Veränderungssperre für den Bereich  
Bebauungsplan „Windpark Tuchen-Klobbicke", Gemeinde Breydin, vom 19.09.2016

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung Land Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBI. I/07 [Nr. 19]), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2017 (GVBI. 1/14 [Nr. 32]) i. V. m. den §§ 
14 und 16 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. d. Bek. vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I 
S. 1057), beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin folgende 
Satzung:

§ 1 
Aufhebung der Satzung

(1)  Die Satzung über die Veränderungssperre für den Bereich des Bebau-
ungsplanes „Windpark Tuchen-Klobbicke" vom 19.09.2016, öffentlich 
bekannt gemacht im Amtsblatt des Amtes Biesenthal-Barnim vom 
25.10.2016, Ausgabe Nr. 10/2016, wird aufgehoben.

(2) Die Satzung umfasst den Bereich des Plangebietes „Windpark Tu-
chen-Klobbicke", für den die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin 
am 21.03.2016 ursprünglich einen Aufstellungsbeschluss gefasst hat. 
Der Geltungsbereich erstreckt sich auf folgende Flurstücke: Gemarkung 
Tuchen

 Flur 1: 2/1, 3, 50, 60, 64, 65 (alle anteilig); 90; 91 (anteilig) 
 Flur 2: 84, 85 (jeweils anteilig); 88 - 97; 99; 156-158 (jeweils anteilig); 

160-165; 174, 175; 176 (anteilig); 178; 179; 197 (anteilig); 20-204; 205 
(anteilig); 210; 211 

 Flur 3: 1, 2, 4-15, 16-18 (jeweils anteilig); 19; 20-21 (jeweils anteilig); 
22-46; 49; 50

 Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem Übersichtsplan er-
sichtlich; dieser ist Bestandteil der Satzung (ANLAGE).

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Breydin, 09.07.2018

gez. NedIin 
Amtsdirektor

Anlage Übersichtsplan
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Bekanntmachung der Gemeinde Marienwerder  
über den Jahresabschluss zum 31.12.2016
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder hat in ihrer Sitzung am 19.07.2018 gem. § 82 BbgKVerf über den Jahresabschluss zum 31.12.2016 der 
Gemeinde Marienwerder mit seinen Anlagen beschlossen.
Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss zum 31.12.2016 und in die Anlagen nehmen.
Der Jahresabschluss 2016 liegt im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus.
Der Jahresabschluss der Gemeinde Marienwerder zum 31.12.2016 wird hiermit gem. § 82 Abs. 5 BbgKVerf öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 20.07.2018  gez. A. Nedlin
  Amtsdirektor

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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— ENDE DES AMTLICHEN TEILS —

— Ende der sonstigen ortsüblichen Bekanntmachungen und Mitteilungen —

Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Beschlüsse der Gemeindevertretung Marienwerder vom 19. Juli 2018

Beschluss-Nr. 18/2018
1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in der vorliegenden 
Form (Anlage).
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 19/2018
Jahresabschluss per 31.12.2016
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt den ge-
prüften Jahresabschluss der Gemeinde Marienwerder per 31.12.2016.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 20/2018
Entlastung des Amtsdirektors zum Jahresabschluss 2016
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt, dem 
Amtsdirektor gem. § 82 BbgKVerf die uneingeschränkte Entlastung zum 
Jahresabschluss 2016 zu erteilen.
– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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INFORMATIONEN AUS DER AMTSVERWALTUNG

Annahme von Beiträgen für das Amtsblatt Biesenthal-Barnim:
Amtsverwaltung Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal

bei Frau Dieck, Zimmer 304
Tel: (03337) 45 99 23 oder 4599 0, Fax: (03337) 45 99 40
E-Mail: buero.amtsdirektor@amt-biesenthal-barnim.de

Annahmezeiten: 
Mo, Do 9 – 12 Uhr, 13 – 15 Uhr | Di 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr

Annahme von Anzeigen:
Wolfgang Beck, Tel. (03337) 45 10 20, Fax (03337) 45 09 19

E-Mail: amtsblatt@gmx.net

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  
des Amtsblattes Biesenthal-Barnim: 25. September 2018

Erscheinungsdatum: 11. September 2018

II. NICHTAMTLICHER TEIL

SITZUNGSTERMINE

Mi 03.09. 19 Uhr Bauausschuss Melchow TZB Melchow
Di 04.09. 19 Uhr KSA-Sitzung Rüdnitz BGst Rüdnitz
Mo 10.09. 19 Uhr KSA-Sitzung Breydin Trampe
  19 Uhr Hauptausschuss Melchow TBZ Melchow
Mi 12.09. 19 Uhr HHSozialausschuss Biesenthal Rathaus Biesenthal
Do 13.09. 19 Uhr StVV Biesenthal Mensa Grundschule
Mo 17.09. 19 Uhr Amtsausschuss Sydower Fließ
Di 18.09. 19 Uhr HA-Sitzung Marienwerder GZ MW
Mi 19.09.  19 Uhr Bauausschuss Biesenthal Mensa Grundschule
Do 20.09. 19 Uhr GV-Sitzung Sydower Fließ Tempelfelde
Mo 24.09.  19 Uhr GV-Sitzung Breydin Trampe
Mi 26.09. 19 Uhr Ortsbeirat Ruhlsdorf Ruhlsdorf
Do 27.09. 19 Uhr GV-Sitzung Rüdnitz BGstätte Rüdnitz
  19 Uhr GV-Sitzung Marienwerder Ruhlsdorf
Alle Sitzungen beginnen um 19.00 Uhr. Änderungen sind möglich und 
können bei Frau Haase – Sitzungsdienst – Tel 03337 / 459925 erfragt wer-
den.                                                                         Im Auftrag, Haase, Sitzungsdienst

Amtsblatt für das  
Amt Biesenthal-Barnim DIGITAL
Das Amtsblatt können Sie sich auch auf unserer Homepage www.
amt-biesenthal-barnim.de ansehen. Dieses finden Sie unter der Rub-
rik „Öffentlichkeitsarbeit“ in der Aufstellung auf der linken Seite.

Verteilerstellen für Gelbe Säcke  
im Amt Biesenthal-Barnim 
An folgenden Standorten im Amt Biesenthal-Barnim erhalten Sie 
Gelbe Säcke:

BIESENTHAL 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 1 Berliner Str. 1 – Information 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 2 Plottkeallee 5 – Zimmer 110 
Blütenzauber Wende Schützenstr. 44
Bruchmann Forst- und Gartencenter Lanker Str. 6
Q 1-Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
DANEWITZ
Gemeindehaus  Dorfstr. 21
BREYDIN
Agrargenossenschaft Trampe Dorfstr. 9
MARIENWERDER 
Bus-Shop Biesenthaler Str. 28
Barnimer Backhaus Klandorfer Str. 54
RUHLSDORF 
Autodienst Ruhlsdorf  Dorfstr. 64
MELCHOW 
Minimarkt Eberswalder Str. 34
RÜDNITZ 
Bürgerbibliothek  Hans-Schiebel-Platz 1
Gaststätte „Zum fröhlichen Gustav“ Dorfstr. 3
SYDOWER FLIESS 
GRÜNTAL
Minimarkt Seemke Dorfstr. 28
TEMPELFELDE 
Quelle Shop Räling Schönfelder Str. 4

Allen Jubilaren und 
Geburtstagskindern 
des Monats September 
übermitteln wir 
die herzlichsten 
Glückwünsche!

Ihre Amtsverwaltung

Waldbauernschule e. V. – 
neue Schulungsrunde
Der Waldbauernverband Bran-
denburg e. V. veranstaltet im 
Herbst wieder eine neue landes-
weite Schulungsrunde für Pri-
vatwaldbesitzer und Interes-
sierte. Nochmals werden 
zusätzlich Grundkurse für Neu-
einsteiger angeboten, bei denen 
Grundwissen zum Waldbesitz 
vermittelt wird. Das Projekt 
wird von der EU und dem Land 
Brandenburg gefördert. Für 
Rückfragen stehen wir Ihnen 

unter folgenden Kontaktdaten 
gerne zur Verfügung:

I N FO
WBV Brandenburg e.V.  
Am Heideberg 1 
 16818 Walsleben 
Telefon: 033 920 / 50 601 
Handy: 0171 / 23 35 179 
waldbauern@t-online.de  
www.waldbauern-info.de
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Pflegekräfte können sich mit Fernlehr-
gang berufsbegleitend weiterbilden
Im Pflegeheim, in den Kranken-
häusern sowie im ambulanten 
Pflegebereich – das Thema Deku-
bitus ist allgegenwertig. Grund 
für die Druckgeschwüre ist eine 
Minderdurchblutung. Wunden 
heilen häufig schlechter und 
langsamer durch z. B. zu langes 
Liegen. Für Betroffene ist das ei-
ne schmerzhafte und nicht nur 
körperlich belastende Erfahrung. 
Bei strikter Anwendung der De-
kubitusprophylaxe könnten 
Druckgeschwüre jedoch in den 
meisten Fällen verhindert wer-
den.
Genau diese Kenntnisse vermit-
telt das Deutsche Erwachse-
nen-Bildungswerk (DEB) in sei-
nem Fernlehrgang „Dekubitus- 
prävention“.
Die Teilnahme am Fernlehrgang 
ist zu Beginn jedes Monats mög-
lich. Er hat eine Laufzeit von vier 
Monaten und ist von der Staatli-
chen Zentralstelle für Fernunter-
richt (ZFU) zugelassen.

Neben diesem Fernlehrgang bie-
tet das DEB die Fernlehrgänge 
„Gestaltung und Beschäftigung 
als Gruppenarbeit mit Senioren“ 
und „Allgemeine und Spezielle 
Medikamentenlehre in der Al-
tenpflege“ sowie verschiedene 
Fernlehrgänge im Bereich Geron-
topsychiatrische Pflege an, die 
gleichfalls weiterführendes 
Fachwissen im Bereich der Al-
tenpflege vermitteln. 

I N FO
DEUTSCHES ERWACHSENEN- 
BILDUNGSWERK,  
gemeinnützige GmbH  
Referat Bildungsdienstleistung  
Pödeldorfer Straße 81  
96052 Bamberg  
 +49(0)9 51|9 15 55-72  
Fax +49(0)9 51|9 15 55-46  
anfrage@deb-gruppe.org  
www.deb.de  
www.facebook.com/DEBGruppe

Hinweis zur Grabpflege
Unsere Friedhöfe sind Orte des 
Friedens und des Trostes auf 
dem wir gerne verweilen, um  
unserer Verstorbenen zu geden-
ken. Dies zeigt sich vor allem an 
der würdigen gärtnerischen 
Herrichtung und Unterhaltung 
der Gräber. Viele Gräber befin-
den sich in einem schönen und 
gepflegten Zustand. Daher be-
danken wir uns bei allen Bürge-
rinnen und Bürgern, die hierfür 
Sorge tragen.  Dennoch kommt 
es vor, dass bei einigen Gräbern 
die Satzungsvorschriften nicht 
eingehalten werden. Damit un-
sere Friedhöfe auch in Zukunft 
Orte des Friedens und des Tros-
tes zum Gedenken an unsere 
Verstorbenen bleiben, bitten wir 
um Beachtung der §§ 22 und 23 
der Satzung über das Friedhofs - 
und Bestattungswesen der je-
weiligen Gemeinde / Stadt, zur 

Grabpflege und Bepflanzung. So 
ist für die Stadt Biesenthal und 
die Gemeinden Breydin, Mari-
enwerder und Melchow eine 
maximale Höhe von Grabbe-
pflanzungen von 1,5 m vorge-
schrieben. Ebenfalls ist die He-
ckenhöhe und Heckenbreite in 
den Gemeinden Breydin, Mari-
enwerder, Melchow und Sydo-
wer Fließ mit 60 cm (Höhe) und 
30 cm (Breite) festgelegt. Für 
den Friedhof der Stadt Biesen-
thal, wurde abweichend eine 
Heckenbreite von 40 cm festge-
legt. Weitere Regelungen finden 
Sie in der jeweilige Friedhofssat-
zung Ihrer Gemeinde im Ratsin-
formationssystem, auf der Inter-
netseite des Amtes Biesen- 
thal-Barnim. Für Fragen oder 
Hinweise steht Ihnen die Fried-
hofsverwaltung gerne zu Verfü-
gung.

Herbstzeit ist Laubzeit – 
Hinweise und Termine im Überblick
Jeder Bürger des Amtes Biesent-
hal-Barnim kann seine Kompos-
tierabfälle auf dem Gelände der 
Hoffnungstaler Werkstätten gG-
mbH, Sydower Feld 1 in Biesen-
thal (Pflanzencenter) abgeben. 
Die Anmeldung erfolgt im 
Pflanzencenter oder telefonisch 
unter 03337/430315. Kompos-
tierabfälle sind ausschließlich 
pflanzliche Abfälle wie Unkraut, 
Rasenabfälle, Äste, Laub sowie 
von Bäumen heruntergefallene 
Früchte.
Auf dem Gelände der BPK Bio-
masseverarbeitung GmbH in 
der Ruhlsdorfer Str. 60-61 in Bie-
senthal werden neben Altholz 
auch Kompostierabfälle sowohl 
aus dem privaten als auch aus 
dem gewerblichen Bereich an-
genommen.
Bitte achten Sie auf die Hinwei-
se zur Entsorgung von Abfällen 
jeglicher Art, u. a. auch Laubsä-
cke, in der 2018 herausgegebe-
nen Broschüre „Wegweiser 
durch die Region“ mit Abfallfi-
bel, die in der Amtsverwaltung, 
Berliner Str. 1 in Biesenthal und 
beim Landkreis Barnim erhält-
lich ist.

Stadt Biesenthal

Alle Grundstückseigentümer 
der Bahnhofstraße, Harden-
bergstraße und Rudolf-Breit-
scheid-Straße können die mit 
dem Laub der Straßenbäume 
gefüllten Säcke, welche keiner 
bestimmten Form bedürfen 
(keine gelben Säcke!), ab der ers-
ten Septemberwoche, immer 
montags bis 7:00 Uhr vor Ihren 
Grundstücken, zur Abholung 
durch die Technischen Dienste 
der Stadt Biesenthal, bereitstel-
len. 
Die mit Laub befüllten Säcke 
dürfen frühestens Sonntag-
abend vor die Grundstücke ge-
stellt werden und haben bis da-
hin auf dem eigenen Grundstück 
zu verbleiben. Die letzte Laubab-
holung für diese Herbstsaison   
wird am 03.12.2018 stattfinden. 
Es ist zu beachten, dass durch 
das Abstellen der gefüllten 
Laubsäcke der Fußgänger-, Rad- 
und Straßenverkehr nicht be-
einträchtigt wird.
Es wird ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, dass nur handelsübli-
che Müllsäcke mit Laub gefüllt 
werden dürfen. Der Landkreis 
Barnim, hier die Untere Abfall-
behörde, kann das Füllen von 
gelben Säcken mit einem Buß-
geld ahnden.

Gemeinde Rüdnitz

Für die Bürger der Gemeinde 
Rüdnitz bietet die Gemeinde zur 
Entsorgung des anfallenden 
Laubes der Straßenbäume fol-
genden Service an:
Es werden Container an nachfol-
genden Stellplätzen zur Lauben-
tsorgung ausschließlich für das 
Laub der Straßenbäume zur Ver-
fügung gestellt:
Stellplatz 1 – 
Rüdnitz, Festplatz Bahnhofstra-
ße (neben dem Spielplatz)
Stellplatz 2 – 
Rüdnitz, Hauptweg/
Ecke Feldweg
Stellplatz 3 – 
Rüdnitz, Danewitzer Straße/
Ecke Feldweg
Stellplatz 4 – 
Albertshof, Parkplatz 
Gemeindezentrum
Es werden zwei Laubabholun-
gen durchgeführt. Die erste Con-
tainergestellung erfolgt am 
01.11.2018 bis zum  05.11.2018. 
Die zweite Containergestellung 
erfolgt am 22.11.2018 bis zum 
26.11.2018. Es wird gebeten dar-
auf zu achten, dass die zum 
Transport des Laubes genutzten 
Plastiksäcke in den Containern 
ausgeleert werden und somit 
wieder verwendet werden kön-
nen.

Gemeinde Melchow/ 
Gemeinde Sydower Fließ/ 
Gemeinde Breydin

Bürger der Gemeinden Mel-
chow, Sydower Fließ und Brey-
din können das Laub der Stra-
ßenbäume kostenlos auf dem 
jeweils gemeindeeigenen Sam-
melplatz zu den bereits im Bie-
senthaler Anzeiger veröffent-
lichten Öffnungszeiten abgeben. 

Wir wünschen Ihnen eine ange-
nehme Herbstzeit.

Braun
SB Friedhof/Ordnung

Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle des Amtes Biesenthal- 
Barnim findet am Dienstag, dem 25. September in der Zeit von 17.00 
bis 18.00 Uhr im Amtsgebäude in der Berliner Straße 1, Raum 207 statt. 

SPRECHSTUNDE DER SCHIEDSSTELLE
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NACHRICHTEN AUS DEN GEMEINDEN

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Dienstag 15.30 – 18.00 Uhr, Rathaus Biesenthal, Am Markt 1
Terminabsprache erbeten,  03337/2003

 Erreichbarkeit des Sekretariats
Montag – Donnerstag 9 – 12 Uhr / Dienstag 14 – 18 Uhr
 03337/2003, Fax 03337/3050, E-Mail: buergermeister@biesenthal.de

 Sprechzeiten des Ortsvorstehers  
     von Danewitz, Detlef Matzke
Die Sprechstunde des Ortsvorstehers findet alle 
vierzehn Tage statt. Die Sprechstunde findet  
jeweils dienstags im Gemeindehaus von 18 Uhr bis 19 statt.  
Termine im Juli: 4. und 19. September

 Arbeitslosenservice-Einrichtung Bernau
Bürgerberatungen in Biesenthal, Am Markt 1, Rathaus.  
Sprechstunde: der 2. Dienstag jeden Monats! 
Nächster Termin: 11. September

Geburtstag, Hochzeit oder Urlaub? 
Wo Besuch untergebracht werden kann!
Herzlich willkommen 
in der Gästewohnung 
der Stadt Biesenthal!
Unsere liebevoll eingerichtete 
Gästewohnung in der Stadt Bie-
senthal, Grüner Weg 8, 3. OG-
rechts, bietet Ihnen gute Über-
nachtungsmöglichkeiten. 
In einer modernen, komplett ein-
gerichteten 4-Raum-Wohnung 
mit Küche und Bad können ma-
ximal sechs Erwachsene und 
zwei Kinder übernachten. Die 
Wohnung verfügt über zwei 
Schlafzimmer für jeweils zwei 
Personen und ein Kinderzimmer 
mit Etagenbett. Eine Aufbettung 
für zwei weitere Personen ist im 
Wohnzimmer möglich. Ein Kin-
derreisebett ist nicht vorhanden. 
Sollten sich demnächst bei Ihnen 
Gäste ankündigen, empfiehlt es 
sich, rechtzeitig Ihre Mietwün-
sche anzumelden.

Für Auswärtige:
• 60,00 € pro Nacht 
 (ab 14 Uhr bis 10 Uhr)
• 135,00 € pro Wochenende 
 (Fr ab 14 Uhr, bis Mo 10 Uhr)
• 150,00 € pro Woche 
 (Mo ab 14 Uhr bis Fr 10 Uhr)
Preise für Bürger 
der Stadt Biesenthal:
• 45,00 € pro Nacht 
 (ab 14 Uhr bis 10 Uhr)
• 90,00 € pro Wochenende 

 (Fr ab 14 Uhr, bis Mo 10 Uhr)
• 105,00 € pro Woche 
 (Mo ab 14 Uhr, bis Fr 10 Uhr)
Die Gästewohnung wird grund-
sätzlich als Ganzes vermietet, 
keine Einzelzimmer möglich. 
Die Schlüsselübergabe erfolgt 
am ersten Nutzungstag im Se-
kretariat des Bürgermeisters 
(Montag bis Donnerstag von 
9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) und am 
Freitag im Amtshaus 1, Berliner 
Straße 1 (11.30 Uhr bis 12.00 
Uhr). Außerhalb der genannten 
Zeiten ist keine Schlüsselüber-
gabe möglich. Das Nutzungsent-
gelt und die Kaution in Höhe 
von 50,00 € sind vom Nutzer 
rechtzeitig im Voraus zu über-
weisen. Die Stadt Biesenthal be-
hält sich vor, die Kaution nur 
zurück zu zahlen, wenn eine 
ordnungsgemäße Endreinigung 
erfolgte und die ausgehändig-
ten Schlüssel übergeben wur-
den.

I N FO
Kontakt:  
Sekretariat des Bürgermeisters,  
Am Markt 1, 16359 Biesenthal 
 (0 33 37) 20 03, Fax (0 33 37) 
30 50, Bürozeiten: MO – DO 
9 – 12 Uhr, DI 14 – 18 Uhr 
E-Mail: buergermeister@
stadt-biesenthal.de

STADT BIESENTHAL

Für ein offenes Miteinander – 
EDEKA-Markt sagt Danke

Am 11. August war es so weit, 
EDEKA hatte zum Danke-
schön-Fest eingeladen. Ein Dan-
keschön an die Biesenthaler und 
vor allem an die Einwohnerin-
nen und Einwohner des Grünen 
Wegs, die in den vergangenen 
Monaten so manche Einschrän-
kungen und Baulärm in Kauf 
nehmen mussten. Mit dem Ab-
schluss der Arbeiten am Park-
platz kann sich das neue EDE-
KA-Arial sehen lassen. 
Heidemarie Salzmann, die ge-
meinsam mit ihrem Mann 
Burkhard und Tochter Franziska 
Ruddies zu diesem Fest eingela-
den hatten, haben sich einiges 

einfallen lassen. Schwein am 
Spieß, Getränke aller Art, eine 
Tombola, Kinderschminken und 
Hüpfburg waren das Ganztags-
angebot, zu dem ein DJ auflegte. 
Mit knapp 40 Arbeitskräften in 
Voll- und Teilzeit ist EDEKA ein 
wichtiger Arbeitgeber der Regi-
on. Als Familienbetrieb hoffen 
sie sehr, dass so manche Dishar-
monien der Vergangenheit an-
gehören, denn sie sind gern in 
Biesenthal und haben ein offe-
nes Ohr für die Belange der 
Stadt, so Chefin Heidemarie 
Salzmann. Es war ein gelunge-
ner Tag.

Margitta Mächtig
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GEMEINDE BREYDIN

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Ortsteil Trampe:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 – 19 Uhr, 
im Kulturraum der Gemeinde, Dorfstraße 53
Ortsteil Tuchen-Klobbicke:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 16 – 17 Uhr,
im Gemeindezentrum Tuchen, Mühlenweg 35,  033451/ 304
Der ehrenamtliche Bürgermeister ist privat unter der  033451/60065 
und per Fax unter der Nummer 033451/60826 zu erreichen.

Öffnungszeiten des  
Kompostierplatzes in Tuchen
Der Platz ist nur für die Entsor-
gung von kompostierbaren Ab-
fällen der Gemeindebewohner 
gedacht. Es werden nur haus-
haltsübliche Mengen angenom-
men (Pkw-Anhänger). 
Annahmezeiten sind jeweils 

samstags von 9 bis 11 Uhr:
8. September, 22. September, 
13. Oktober, 27. Oktober, 10. No-
vember, 24. November

Peter Schmidt
Ehrenamtlicher Bürgermeister

Erntefest der Gemeinde Breydin am  
15. September im Schlosspark Trampe
Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Amtsbereiches Bie-
senthal-Barnim und den Nach-
bargemeinden, die Gemeinde 
Breydin feiert in diesem Jahr ihr 
traditionelles Erntefest gemein-
sam mit dem Bauernverband 
Barnim und dem Amt Biesen-
thal-Barnim unter dem Motto 
„Land Leben – ein grünes Wo-
chenende im Barnim“, am Sams-
tag, dem 15. September ab 12 Uhr, 
im Schlosspark Trampe.
Das Programm ist im vorliegen-
den Amtsblatt für das Amt Bie-
senthal-Barnim veröffentlicht.
Als ehrenamtlicher Bürgermeis-
ter der Gemeinde Breydin lade 
ich Sie ganz herzlich ein, Gast in 
unserer Gemeinde zu sein und 
mit uns zusammen zu feiern.
Ein Höhepunkt unseres alljähr-
lich stattfindenden Erntefestes 
ist natürlich der Festumzug, zu 
dem ich Sie zum „Mitmachen“ 
herzlich einlade. Alles ist mög-
lich – ob mit Traktor, mit Pferde-
wagen, als Reiter oder mit dem 
Fahrrad. Der Umzug beginnt am 
Samstag, dem 15. September,  
13 Uhr am Gemeindezentrum 
in Tuchen. Die Aufstellung er-
folgt folgendermaßen:

Motorisierte Fahrzeuge:
Aufstellung im Mühlenweg mit 
Spitze am Gemeindezentrum 

Tuchen – die Einfahrt erfolgt 
über den Akazienweg in Rich-
tung Mühlenweg. Die Aufstel-
lung erfolgt in der Reihenfolge 
der Ankunft.

Pferdegespanne:
Aufstellung im Melchower Weg 
– die Aufstellung erfolgt eben-
falls in der Reihenfolge der An-
kunft

Reiter u.a. Teilnehmer:
Aufstellung auf dem Vorplatz 
des Gemeindezentrums

Der Festumzug wird dann ge-
gen 14 Uhr in Höhe der Agrarge-
nossenschaft Trampe empfan-
gen – die Teilnehmer werden 
durch den Moderator Carl von 
Breydin vorgestellt und erhalten 
ein kleines Erinnerungsge-
schenk. Das Abstellen der Fahr-
zeuge u. a. erfolgt danach auf 
dem Gutshof der Agrargenos-
senschaft. Der Umzug wird in 
diesem Jahr durch den Fanfa-
renzug Strausberg musikalisch 
begleitet, der am Schwarzen 
Weg in Trampe eingegliedert 
wird. Seien Sie unsere Gäste – 
nehmen Sie als Teilnehmer am 
Festumzug teil.

Peter Schmidt
Ehrenamtlicher Bürgermeister

der Gemeinde Breydin

Seniorenbusreise am 7. Oktober 
zum Oktoberfest nach Mötzow
Liebe Seniorinnen und Senioren 
der Gemeinde Breydin, unsere 
diesjährige Seniorenbusreise 
führt uns auf den Vielfruchthof 
des Domstiftgutes Mötzow, wo 
wir mit anderen Leuten ein zünf-
tiges Oktoberfest mit deftigem 
Buffet und Bayrischer Musik fei-
ern wollen. Folgender Ablauf ist 
vorgesehen: Abfahrt des Reise-
busses um 8.30 Uhr Haltestelle 
Dorfstraße OT Trampe, Haltestel-
le Klobbicker Straße OT Trampe, 
Haltestelle Lindenstraße Klobbi-
cke, Haltestelle Kirchstraße Tu-
chen. Von 11 bis 17 Uhr – Teil-
nahme am Oktoberfest, Buffet 
von 11 bis 17 Uhr und ab 14 Uhr 

Livemusik. Auf dem Vielfrucht-
hof gibt es weitere Unterhal-
tungsmöglichkeiten. So können 
die Hoftiere und die Kunstmühle 
besucht werden – ein Hofcafé 
und ein Hofladen laden ebenfalls 
zum Verweilen ein. Nach 17 Uhr 
treten wir dann die Heimreise 
an. Aus bekannten Gründen 
wird pro Teilnehmer ein Unkos-
tenbeitrag von 10 Euro erhoben. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldungen sind unter der 
Tel.-Nr. Heckelberg 60065 (eh-
renamtlicher Bürgermeister) 
möglich.

Peter Schmidt
Ehrenamtlicher Bürgermeister

Nachruf

In tiefer Betroffenheit mussten wir erfahren,
dass unser langjähriger Vorsteher der

Jagdgenossenschaft Klobbicke,

der Jagdgenosse

Birk Polczynski
nach schwerer Krankheit viel zu früh verstorben ist.

Mit Birk Polczynski verliert die Gemeinde einen
Mitbürger, der sich mit großem Engagement

für das Gemeindewohl der Gemeinde Breydin eingesetzt hat.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seiner Tochter und allen 

Angehörigen.

 Gemeindevertretung Peter Schmidt
 der Gemeinde Breydin Ehrenamtlicher Bürgermeister
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GEMEINDE BREYDIN

Einladung zum  
5. Breydiner Handwerksmarkt
Am 6. Oktober um 15 Uhr findet 
unser diesjähriger Handwerks-
markt in Klobbicke in 
der Lindenstraße 18 
auf dem Hof Schiele 
statt.
Verschiedene Hand-
werke anschauen, sel-
ber töpfern, flechten 
oder beim Zimmer-
mann nageln. Sie 
können auch Ihre 
Sense oder Sichel 
zum Schärfen mit-
bringen (dengeln).  Es 
ist für jeden etwas 

dabei. Wir verwöhnen Sie auch 
mit leckerem Imbiss. Lassen Sie 

sich überraschen 
und kommen Sie bit-
te zu unserem Tag – 
denn es ist der Auf-
takt zu unserem 6. 
Projekt: „Arthur: der 
Mann im Eis“. 

Ihre Breydiner 
Zeitenspringer 

Fritzi, Moritz 
und Sarah 

Projektbegleiterin 
Karin Baron

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
mittwochs von 17 – 18 Uhr im Gemeindezentrum Marienwerder

GEMEINDE MARIENWERDER

„Dein ist mein ganzes Herz“ am  
14. September in der Kirche Ruhlsdorf
„Ach, ich hab' in meinem Herzen 
da drinnen einen wundersamen 
Schmerz. Ja, mir ist mit einem 
Mal tief drinnen, so ganz wun-
dersam ums Herz …“

Von Luft und Liebe allein kann 
keiner leben – Musik gehört 
auch dazu. Am Freitag, den 14. 
September um 18.00 Uhr wird 
das Publikum unter dem Titel 
„Dein ist mein ganzes Herz“ mu-
sikalisch in die Welt der großen 
Gefühle entführt. Das Salonor-
chester des Brandenburgischen 
Konzertorchesters Eberswalde 
und der charmante Tenor Chris-
toph Schröter präsentieren in 
der Kirche Ruhlsdorf ein Konzert 
mit den schönsten und herzer-
wärmensten Liebesmelodien 
aus der Operette. Lassen Sie sich 

entführen in die musikalische 
Welt der Sehnsucht, Leiden-
schaft und Liebe mit romanti-
schen Arien aus „Der Vetter aus 
Dingsda“ von Eduard Künneke, 
Ralph Benatzkys „Im weißen 
Rössl“, „Der Bettelstudent“ von 
Carl Millöcker, Franz Lehárs 
„Lustiger Witwe“ und vielen an-
deren mehr.
Wer kann da dem Zauber der 
Liebe noch entfliehen? Karten 
sind an der Tageskasse ab 17 
Uhr erhältlich. Vorbestellungen 
sind beim Brandenburgischen 
Konzertorchester Tel. (03334) 25 
650 möglich
Eintritt: 7,00 Euro / bis 14 Jahre 
frei. Eine Veranstaltung der Ge-
meinde Marienwerder und mit 
freundlicher Unterstützung des 
Landkreises Barnim

Frauensport in Marienwerder
Wer hat Lust mit uns immer 
mittwochs 19.30 bis 20.30 Uhr 
in der Sporthalle Marienwer-
der gemeinsam zu schwitzen 

und zu lachen? Alle Geräte sind 
vorhanden.
Wir freuen uns auf alle Neugie-
rigen!
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GEMEINDE MARIENWERDER

105 Jahre FFW Ruhlsdorf – ein gelungenes Fest 
und ein großes Dankeschön vom Förderverein

Am 21. Juli feierte die Freiwilli-
ge Feuerwehr Ruhlsdorf ihr 
105-jähriges Jubiläum. Die Orts-
beiräte Annett Klingsporn, 
Frank Lützow und Werner 
Schröer eröffneten mit festli-
chen Grußworten den Nachmit-
tag. Anschließend ehrten be-
freundete Löschgruppen das 
Engagement ihrer Kameraden – 
sie kamen aus Grüntal, Mel-
chow, Trampe und Tuchen-Klob-
bicke. An dieser Stelle: Vielen 
Dank für die Jubiläumsgeschen-
ke! Vor staunendem Publikum 
zeigte die Jugendfeuerwehr was 
sie drauf hat: gleich drei Holz-
hütten wurden als Übung ge-
löscht. Die Wehr Zerpenschleuse 
beeindruckte mit einer Vorfüh-
rung, bei der sie eine Person 
(Dummy) aus einem PKW rette-
ten. Den gesamten Nachmittag 
war die Klosterfelder Oldti-
mer-Feuerwehr unterwegs zu 
kleinen Rundfahrten mit Gäs-
ten. Wie gut Mensch und Hund 
in Notfällen miteinander funk-
tionieren, zeigte die Hundestaf-
fel der Johanniter mit sechs 
Vierbeinern. Die Freiwillige Feu-
erwehr Zepernick hatte sich auf 

kurzem Dienstweg entschlos-
sen, für mehrere Stunden eine 
Drehleiter in luftige Höhe aus-
zufahren. 
Das leckere Kuchenbuffet vom 
Förderverein der Kita Mäuse-
stübchen Marienwerder e. V. lud 
zum Verweilen ein. Am Abend 
wurde ordentlich das Tanzbein 
geschwungen. Die Firma 
Jan-Feuerwerk aus Berlin brach-
te in einer kurzen Tanzpause 
noch den Himmel 
zum Leuchten. 
Im Mittelpunkt des 
Festes stand auch 
die Zukunft der 
Freiwilligen Feuer-
wehr im Ort: Die Er-
weiterung der Ju-
gendarbeit – und 
vor allem: es wird 
ein neues Feuer-
wehrhaus ge-
braucht, das den 
aktuellen Anforde-
rungen entspricht. 
Das historische Feu-
erwehrdepot hat 
dafür leider ausge-
dient. Zusammen-
halt und Kamerad-

schaft stehen in der Löschgruppe 
Ruhlsdorf an erster Stelle. Das 
haben auch die Besucher ge-
spürt: Ein tolles Fest – organi-
siert von einer tollen Truppe! 
Nicht zu vergessen: wenn es mal 
brennt, dann sind es die Kame-
raden, die als erste Vorort sind! 
Damit das Fest ein so großer Er-
folg wurde, war allerhand Un-
terstützung notwendig. Die Lö-
schgruppe Marienwerder hat 

den ganzen Nach-
mittag ordentlich 
mit angepackt. Au-
ßerdem wurde der 
Förderverein der 
Freiwilligen Feuer-
wehr Ruhlsdorf/ So-
phienstädt e. V. fi-
nanziell von vielen 
Sponsoren unter-
stützt: Max Holz, 
SKBB, Evangelische 
Kirchengemeinde 
Ruhlsdorf/Marien-
werder, EWE, 
Hauptstadt-Wer-
bung,  Autodienst 
Ruhlsdorf, brb Bes-
sen, Kilian GmbH, 
Karibu, Riccardo Ja-

cob, Fa. Hardy Huhle, Maler-
meister Friedrich-Tralles, Elektro 
Hubert Brendel, Manfred Tu-
choll Tiefbau, Baudoch24, 
Schiffswerft Büttner, Smile & 
Click Fotografie Kaschta, Kosse 
Transport, Partyservice Ferch, 
Ingenieurbüro Kandale, Becker 
Putztextilien, Landwirtschafts-
betrieb Wagener, TS Bauservice 
Strecker, Feriendorf Dorado, 
Truck-Service Kosse, Knobold 
Baguette, Curry Lothar, Café 
Auszeit, KAGOs Hausservice, 
Andreas Kröger, Architektur-
büro Jutta Hagewiesche, Strebe 
Bau GmbH, Bauplanungsbüro 
Fred Seeger, K&S Gebäudereini-
gung, Cafe Sophiengarten, 
Hausservice Nürnberg, Gothaer 
Versicherungen B. Nürnberg, 
Portas Fahrendholz, Werbung 
Feinschliff, Annett Klingsporn, 
Birgit & Frank Lützow, Gabriele 
& Werner Schröer, Ulrike Schrö-
er, Wolfgang Blaffert, Uli Preuße, 
Sabine & Wilfried Seidler und 
Patricia Fehlberg. 
Der Förderverein möchte an die-
ser Stelle ein großes Danke-
schön aussprechen!
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Ruhlsdorf feiert Erntefest 2018 – 
alle sind herzliche eingeladen
Am 15. und 16. September steht 
in Ruhlsdorf alles im Zeichen 
des diesjährigen Erntefestes. 
Den Auftakt macht am Sonn-
abend der Erntedank-Gottes-
dienst um 17 Uhr in der Dorfkir-
che – musikalisch begleitet von 
unserem Bläser-Chor. 
Ab 18 Uhr öffnet dann das Fest-
zelt auf dem Dorfanger seine 
Planen: bei einem abwechs-
lungsreichen Grill- & Imbissan-

gebot kann man sich einstim-
men auf die große Party. Ab 20 
Uhr rockt die legendäre Party-
showband SOWIESO den Tanz-
saal. Wer einmal dabei war, 
weiß, dass diese Jungs den Saal 
in Nullkommanichts zum Ko-
chen bringen. Die berühmte 
Ruhlsdorf-Tombola darf natür-
lich nicht fehlen … mal sehen, 
wer den Hauptpreis in diesem 
Jahr mit nach Hause nimmt. 

Für den Tanzabend erbitten wir 
einen Unkostenbeitrag von 7 
Euro/ermäßigt 3 Euro – inklusi-
ve Tombola-Los. 
Der Sonntag beginnt um 11 Uhr 
im Festzelt: die Märkischen Mu-
sikanten und Carl von Breydin 
sorgen für musikalische Stim-
mung. Natürlich dürfen an die-
sem Tag das leckere Ruhlsdorfer 
Kuchenbuffet und gebackenes 
Schwein nicht fehlen – alles was 

ein echter Erntefest-Frühschop-
pen so braucht! 
An beiden Tagen wird im Fest-
zelt auf dem Dorfanger gefeiert, 
damit alle Platz finden, die mit 
dabei sein wollen. 
Zu unseren Erntefesttagen sind 
alle willkommen! Vorverkauf 
am 29. + 31. August, am 5. Sep-
tember ab 19 Uhr im Bürger-
haus oder über www.ruhls-
dorf700.de
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GEMEINDE MELCHOW

 Sprechstunde des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die Sprechstunde findet im Ortsteil Melchow im „Touristischen Begeg-
nungszentrum Lindengarten“ statt. Eine Terminabsprache unter der 
Rufnummer  03337 / 42 56 99 ist wünschenswert. 
Weiterhin können Sie mir Ihre Wünsche und Anregungen jederzeit unter 
E-Mail: buergermeister@melchow.de senden. 
Kontakt zur Gemeinde Melchow:
Ehrenamtlicher Bürgermeister Ronald Kühn  03337/ 425699
Ortsvorsteher (OT Melchow) Wolfgang Schmidt   03337/ 451480
Ortsvorsteher (OT Schönholz) Siegfried Höhne  03334/ 281581

Ronald Kühn, Ehrenamtlicher Bürgermeister

Öffnungszeiten des  
Kompostierplatzes in Melchow
Der Kompostierplatz in Mel-
chow ist NICHT für gewerbliche 
Zwecke und nur für Melchower 
Bürger nutzbar.

Jeweils an den folgenden 
Samstagen von 9 bis 11 Uhr:
01.09., 15.09., 29.09., 13.10., 
27.10., 10.11., 24.11., 08.12.

SOMMERATELIER BEI Ella Me 
und im Herbst geht es weiter
Ich bin Ella Me, eine freiberufli-
che Künstlerin aus Melchow. Ich 
gebe  Musikunterricht sowie ei-
ne Mal- und Kräuter-AG an der 
Grundschule Grüntal. In den 
Sommerferien öffne ich mein 
Sommeratelier in Melchow für 
die Kinder. Die Kinder können 
sich für das Ferienangebot stun-
denweise, einen Tag oder für ei-
ne Workshop-Woche incl. Essen 
anmelden. Wir probieren ver-
schiedene Maltechniken aus, 
wie Acryl-und Porzellanmalerei 
sowie Pastell-und Kohlezeich-
nungen etc. aus. Es gibt so viele 
verschiedene Möglichkeiten, 
um seiner Phantasie freien Lauf 
zulassen. Ich gebe keine Bilder 
vor, jeder entscheidet selber was 
er malen möchte. Es sind wieder 
wunderbare Bilder entstanden. 

Ich möchte nochmal Danke sa-
gen an alle kleinen  und großen 
Künstler und bin stolz auf  Euch. 
Der nächste Sommer kommt be-
stimmt und auch Erwachsene 
können gerne kommen, also 
traut euch. In den Herbstferien 
werde ich 2-3 Tage Porzellanma-
lerei anbieten oder Keramikta-
ge, denn das Gestalten mit Ton 
mach ich gerne ab dem Herbst. 
Die Kräuterkunde sowie die 
ätherischen Öle haben es mir 

auch angetan, wer Inter-
esse als Erwachsener hat 
bitte melden, wir sind 
schon eine kleine Kräu-
terrunde, die sich gerne 
trifft und austauscht. 

Sonnige Grüße 
aus Melchow 

Ella Me 
16230 Melchow 

Am Ring 66,
Tel.03337/4316878 oder 

post@ella-me.de

GEMEINDE RÜDNITZ

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Christina Straube
Di | 17 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung, Voranmeldung erbeten
Gemeinde Rüdnitz, 
Bahnhofstraße 5, 16321 Rüdnitz, 
 03338-3521 (mit AB)

Mietung der Gemeindezentren:
telefonisch außerhalb der Sprechzeiten unter  
 03338/756296 oder per E-Mail christina.straube@ruednitz.de

Aufruf zum Fahrradcorso beim  
Festumzug zum „Grünen Wochenende“
Liebe Melchower Bürgerinnen 
und Bürger,
am 15. September  feiert die Ge-
meinde Breydin im Rahmen des 
Erntefestes das „Grüne Wochen-
ende im Barnim“, ausführliche 
Informationen zur Veranstal-
tung sind in dieser Ausgabe des 
Amtsblatts enthalten. Die Ge-
meindevertretung ruft dazu auf, 
dass wir als Melchower Bürger 
in Form eines Fahrradcorsos an 
dem Festumzug durch die Orts-
teile der Gemeinde Breydin, 
welcher einen großen Höhe-
punkt der Veranstaltung dar-
stellt, teilnehmen. Zur Teilnah-
me biete ich Ihnen zwei 
Treffpunkte an, entweder um 
11.30 Uhr am Gebäude der Frei-
willigen Feuerwehr in Melchow 
und anschließender gemeinsa-
mer Fahrt in gemütlichem Tem-
po nach Tuchen oder um 12.30 
Uhr am Gemeindezentrum  
Tuchen, Mühlenweg 35.
Bitte tragen Sie während der 
Fahrt zu Ihrer eigenen Sicher-

heit und als Vorbild für unsere 
Kinder einen Fahrradhelm. Dem 
Anlass angemessen werde ich 
ein grünes T-Shirt mit Mel-
chow-Aufdruck tragen, gern las-
se ich für Sie ein gleiches T-Shirt 
zum Preis von 12 Euro, erhältlich 
in den Größen S bis XXL, herstel-
len. Ihren Bedarf bitte ich Sie un-
ter der Email-Adresse buerger-
meister@melchow.de oder tele- 
fonisch unter 03337/425699 bis 
zum 01.09.2018 anzumelden.

Ronald Kühn 
Ehrenamtlicher Bürgermeister
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GEMEINDE SYDOWER FLIEß

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die nächsten Sprechstunden finden wie folgt statt: 18.09.2018
16.30 Uhr – 17.30 Uhr Tempelfelde, Gemeindebüro Grüntaler Straße 14
18.00 Uhr – 19.00 Uhr Grüntal, Sekretariat der Grundschule, Dorfstraße 34

Klaus-Peter Blanck
Ehrenamtlicher Bürgermeister

AUS DEN VEREINEN

Tourist-Information
Am Markt 1, 16359 Biesenthal
Im Alten Rathaus
/Fax: 03337/490718
www.barnim-tourismus.de  
E-Mail: biesenthal@
barnim-tourismus.de 
Öffnungszeiten 
Tourist Information 
Biesenthal
Di 10.00 - 18.00 Uhr
Do 10.00 - 18.00 Uhr
Sa 11.00 - 16.00 Uhr

Tourist-Information
Bahnhofsplatz 2 – 
Im Bahnhof Wandlitzsee
16348 Wandlitz
Tel.: 03 33 97 / 67 277
Fax: 03 33 97 / 67 279
E-Mail: wandlitz@barnim-
tourismus.de 

Der Vorstand
Tourismusverein Naturpark 

Barnim e. V.

Tourismusverein Naturpark  
Barnim e. V. informiert

Heißer Sommer verlangt  
nach leichter (Bücher-)Kost
Wer weiß schon, wie lange diese 
Gluthitze noch andauert! Selbst 
ein Bad im See bringt kaum 
noch Abkühlung und der größte 
Warmduscher schwimmt see-
lenruhig im angewärmten Was-
ser. Sogar die Ostsee ist übelst 
warm. Jeder Mensch sucht 
Schatten und ein kühlendes 
Lüftchen. Und wer etwas trinkt, 
fängt umgehend an zu schwit-
zen. Was soll man da machen? 
Durchhalten! Wenig bewegen, 
nicht zu hastig! Die größte Ta-
geshitze in einem möglichst 
kühlen Raum verbringen und 
vor dem Wegdösen einen Blick 
in ein kleines Büchlein werfen. 
Vielleicht brauchen Sie ja auch 
ein Kochbuch, in dem die Ge-
richte passend zur Jahreszeit 
drapiert sind. Was Leichtes mit 
Ihrem selbst geernteten Gemü-
se aus dem Garten, den Mengen 
von Tomaten, Zucchinis, Kürbis-
sen und Gurken. Vielleicht wol-
len Sie mal was Neues probie-
ren, z. B. fermentieren. Hab ich 
schon gemacht, das funktioniert 
und ist kinderleicht. Man muss 
nur wissen, wo es steht! (Bei uns 

im Regal natürlich!) Wenn es 
nicht gerade jemand mitgenom-
men hat. Oder haben Sie zu viel 
Obst? Daraus können Sie ja ei-
nen vortrefflichen Likör zau-
bern. Wenn Sie etwas Übung 
haben in der Küche oder pas-
send zum Sommer, am Grill, 
können Sie sich immerhin Anre-
gungen holen für das nächste 
Essen. Ob asiatische Küche oder 
köstliche Kuchen und Torten, 
Partyrezepte, Kindergerichte 
(Yummi Mami Kochbuch), oder 
altmodisch verspielt (Rosen-
marmelade!), da steht einiges 
geschrieben! Ein Blick ins Buch 
kann nicht schaden und macht 
schon mal Appetit. Und so steht 
dem kreativen Kochen, Grillen 
und Backen nichts mehr im We-
ge! Viel Spaß beim Ausprobie-
ren! Also bis dann!  Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Achtung! Am 6., 13., und 20. 
September sind die Öffnungs-
zeiten eingeschränkt auf die 
Zeit von 10 bis 12 Uhr.

I. Derks, I. Jochindke
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Begegnungsstätte der Volkssolidarität

Veranstaltungen im September
 
Mo 03.09. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele 
  17.00 – 18.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln)
Di 04.09. 16.00 – 18.00 Uhr Schach für jedermann
Mi 05.09. 14.00 – 14.45 Uhr „Zumba für Senioren“ UK-Beitrag: 2,00 €
Do 06.09. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße 
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong
Fr 07.09. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 10.09. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
Di 11.09. 16.00 – 18.00 Uhr Schach für jedermann
Mi 12.09. 14.00 – 15.00 Uhr Vorstellung der Reisen 2018/2019 durch das 
   Reiseunternehmen „Wutskowsky“  
   (fällt aus!)
  14.00 – 15.00 Uhr Rentensprechstunde (bitte anmelden)
Do 13.09. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße 
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong
Fr 14.09. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 17.09. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele 
  17.00 – 18.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln)
Di 18.09. 16.00 – 18.00 Uhr Schach für jedermann
Mi 19.09. ab 14.30 Uhr Schlager mit Herrn Ebeling  
   UK-Beitrag: 2,00 €
Do 20.09. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße 
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong
Fr 21.09. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 24.09. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
Di 25.09. 16.00 – 18.00 Uhr Schach für jedermann
Mi 26.09. 14.00 – 15.00 Uhr Geburtstag des Monats
Do 27.09. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße 
  17.30 – 19.00 Uhr QiGong
Fr 28.09. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte

-Änderungen vorbehalten-

VORSCHAU OKTOBER: 
10.10. | Singen mit Herrn Meise
17.10. | Erben und Vererben – Patientenverfügung usw., 
                Ref. Herr Dr. Jürgen Herrmann

Geburtstag, Jubiläum, Kurse o. ä. – Wohin? – Wir stellen gern unsere Räu-
me anderen Interessensgruppen oder Familien zur Verfügung!

 I N FO
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Barnim e. V. 
16359 Biesenthal, August-Bebel-Str. 19,  03337/40051 
Mo 13 – 17 Uhr | Mi 13 – 17 Uhr    
Bibliothek Biesenthal  03337/451007 
Mo, Fr geschlossen | Di 10 – 18 Uhr | Mi 13 – 18 Uhr | Do 10 – 17 Uhr 
Bücher, Bücher, Bücher … – nutzen Sie unser Angebot!

Anmeldung und weitere Infos:
Akademie 2. Lebenshälfte, Puschkinstraße 13, 16225 Eberswalde
Tel. 03334 237520, Frau Köhler, aka-nord@lebenshaelfte.de
Alle Angebote auf: www.akademie2.lebenshaelfte.de
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Auch Eltern müssen sich umstellen: 
Schulbeginn – ein neuer Abschnitt
Wenn Ihr Kind in die Schule 
kommt, ist das vermutlich auch 
für Sie eine große Umstellung. 
Manch einem Elternteil fällt das 
frühe Aufstehen und schnelle 
Fertigmachen genauso schwer 
wie dem Kind! Viel Stress 
und Ärger können Sie 
sich ersparen, wenn Sie 
ein bisschen planen und 
ein paar feste Gewohnhei-
ten einführen. Zum Beispiel 
so: Ein guter Start in den Tag 
fängt am Vorabend an: Sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Kind zeitig ins 
Bett kommt. Planen Sie genug 
Zeit für Umziehen, Zähneputzen 
und Vorlesen ein.
• Überlegen Sie mit Ihrem Kind 

gemeinsam, was es für den 
nächsten Schultag braucht, 
und legen Sie alles bereit. 
Nichts nervt mehr, als wenn 
man in der morgendlichen 
Hektik noch Hefte oder Turn-
schuhe suchen muss.

• Das morgendliche Aufstehen 
dauert im Zweifel immer län-
ger, als Sie sich das vorgestellt 
haben. Planen Sie eine Puffer-
zeit ein, sonst leiden Ihre Ner-
ven und es kommt zu unschö-
nen Szenen, die dem Kind 
womöglich die Lust auf die 
Schule verderben.

• Auf jeden Fall sollte genug Zeit 
für ein Frühstück sein. Ihr Kind 
braucht eine Grundlage, um in 
der Schule aufmerksam sein zu 
können. Auch ein Pausenbrot 
muss sein, dazu am besten was 
Frisches: Apfel-, Möhren-, oder 
Paprikaschnitze oder anderes 

Obst oder Gemüse. Wichtig ist 
die mit Wasser oder Tee gefüll-
te Trinkflasche: Wer zu wenig 
trinkt, kann nicht gut denken!

• Schauen Sie möglichst täglich 
zusammen mit Ihrem Kind in 

den Schulranzen. Häufig 
finden Sie darin wichti-
ge Nachrichten (von 
„Wir haben Läuse“ bis 

„am Montag fällt die 
Schule aus“) oder auch Reste 

vom Schulbrot. Der tägliche 
Blick in den Ranzen zeigt Ihrem 
Kind: Meine Eltern nehmen die 
Schule ernst.

Sabine Weczera M. A.
Elternbriefe Brandenburg

I N FO
Die kostenlose Verteilung der 
ANE-Elternbriefe im Land 
Brandenburg wird gefördert 
durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie (MASGF). 
Interessierte Brandenburger 
Eltern können diesen und alle 
weiteren Briefe kostenfrei über 
die Internetpräsenz des 
Arbeitskreises Neue Erziehung e. 
V. www.ane.de, oder per E-Mail 
an ane@ane.de, über eine 
Sammelbestellung in Ihrer Kita 
oder per Telefon 030-259006-35 
bestellen. Die Elternbriefe 
kommen altersentsprechend bis 
zum 8. Geburtstag in regelmäßi-
gen Abständen nach Hause, 
auch für Geschwisterkinder.

ELTERNBRIEF

5 Jahre, 
10 Monate

Nr. 37

Bürgerforum für eine lokale Agenda 21

Einladung an Interessierte
Das Bürgerforum findet an je-
dem 1. Dienstag im Monat statt. 
Alle an nachhaltiger Entwick-
lung und Bürgerbeteiligung In-

teressierten sind dazu herzlich 
eingeladen! Nächster Termin:
Dienstag, 4. September, um 20 
Uhr im Restaurant Salute.

NaturFreunde OG Biesenthal-Hellmühle e. V.

Wanderung  
am 22. September
Herbstfest an der Uli-Schmidt-
Hütte am Hellsee
Treffpunkt: 9.30 Uhr Marktplatz 
Biesenthal
Streckenlänge: bis zur Uli-
Schmidt Hütte 6 km 
Wanderleiter: R. Lehmann 
(03337/40751)
Ab 11 Uhr Lagerfeuer, Versor-

gung mit Gegrilltem, Getränken, 
Kaffee und Kuchen. Kinder kön-
nen sich einen Obstsalat zube-
reiten und mit Naturmaterial 
basteln. Zu diesen Veranstaltun-
gen sind alle Bürger recht herz-
lich eingeladen.

Michael Klose
i. A. des Vorstandes

Fledermäuse beobachten –  
Batnight im Biesenthaler Becken 
Fledermäuse nutzen die war-
men Sommerabende, um Jagd 
auf Insekten zu machen. Zur Ori-
entierung nutzen sie dabei Ul-
traschall-Laute. Diese Ortungs-
laute sind für menschliche 
Ohren nicht hörbar. Mit einem 
sogenannten Fledermausdetek-
tor werden die Rufe auch für die 
Exkursionsteilnehmer hörbar 
gemacht.
Wer Fledermäuse beobachten 
und mehr über ihre Lebenswei-
se erfahren möchte, hat dazu 
am Freitag, den 31. August bei 

der NABU-Batnight im Biesen-
thaler Becken Gelegenheit. Die 
Abendwanderung ins Biesen-
thaler Becken wird von der 
Wildbiologin Carina Vogel gelei-
tet. Die Veranstaltung ist auch 
besonders für Kinder geeignet.
Treffpunkt ist um 19.00 Uhr in 
Biesenthal am Ende des Langer-
önner Wegs (Wendeschleife) am 
Beginn des Naturschutzgebie-
tes. 

Andreas Krone
NABU Barnim
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Der SV Biesenthal 90  
lädt zum Fußball ein!

Die Fußballsaison 2018/2019 ist 
wieder eröffnet! Wir laden Sie 
recht herzlich ein, unsere Män-
nermannschaft beim Fußball 
spielen anzufeuern und zu un-
terstützen. Anbei finden Sie alle 
Termine der Heimspiele (Ände-
rungen vorbehalten). Die Heim-
spiele finden alle auf dem Sport-
platz am Heideberg statt! Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt!

Die Männermannschaft des SV 
Biesenthal 90 freut sich auf Ih-
ren Besuch!

 Samstag, 15.09. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – SG Brodowin
 Samstag, 29.09. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – SV Beiersdorf
 Samstag, 20.10. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
SC Althüttendorf
 Samstag, 03.11. – 14.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
RW Werneuchen
 Samstag, 24.11. – 13.00 Uhr

SV Biesenthal 90 – SG 49 Liepe
 Samstag, 08.12. – 13.00 Uhr
SV Biesenthal – 1. FC Finowfurt
 Samstag, 02.03. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
SpG Oderberg/ Lunow
 Samstag, 16.03. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
Einheit Bernau II
 Samstag, 30.03. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
FSV Lok Eberswalde
 Samstag 06.04. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
SG Minerva Zerpenschleuse
 Samstag, 27.04. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
Eberswalder Sportclub
 Samstag, 11.05. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
FSV Schorfheide Joachimsthal II
 Samstag, 01.06. – 15.00 Uhr 
SV Biesenthal 90 – 
FSV Fortuna Britz II
 Samstag, 22.06. – 15.00 Uhr
SV Biesenthal 90 – 
BSV Blumberg

VERANSTALTUNGEN

Tag des offenen Denkmals  
am 9. September, 14-17 Uhr
Nach der Sommerpause wird 
zum Tag des offenen Denkmals 
zur Ausstellung, zum Turmauf-
stieg sowie zu Kaffee und Ku-
chen eingeladen. Die Fachwerk-
kirche in Tuchen ist zum Tag 
des offenen Denkmals interes-
sierten Besuchern zugänglich. 
„Entdecken, was uns verbindet“ 
ist das diesjährige Thema. Die 
Geschichte unserer Kirche zeigt, 
wie veränderlich Tradition ist 
und wie sie als lebendiger Ort 
unsere Gegenwart prägt.
Wer möchte, kann auch auf den 
72 Fuß hohen Turm steigen und 
wird mit einem tollen Blick be-
lohnt. Für das leibliche Wohl ist 

auch gesorgt. Der Verein lädt die 
Besucher zu Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen ein. Auch 
für Rollstuhlfahrer ist ein Be-
such möglich. Reinschauen 
lohnt sich! 
Mehr Infos im Netz: www.fach-
werkkirche-tuchen.de
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SEPTEMBER
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter/Ansprechpartner

 
01.09. 11.00 Erntefest Danewitz Festplatz Danewitz Ortsbürgermeister, Herr Matzke
07.-08.09.  Erntefest Grüntal Hort Grüntal, Sporthalle, Org-Team, Mary Ehlert und 
  07.09. ab 18 Uhr Laternenbasteln, Laternenumzug,  Grundschule Grüntal, Kirche Grüntal Florian Müller, Simone Krauskopf 
  Volleyballturnier, Konzert in der Kirche Grüntal 
  08.09. ab 14 Uhr Ernteumzug
08.09. 14.00 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Danewitz Festplatz Danewitz Ortsbürgermeister, Herr Matzke
08.09. 14.00 - 19.00 Straßenmusikerfest Biesenthal Kulturbahnhof und Bahnhofstraße  Kultur im Bahnhof e. V., Frau Eckert 
   Biesenthal www.bahnhof-biesenthal.de
08.09. 15.00 Herbstfest Rüdnitz Festplatz Rüdnitz Bürgerverein, Herr Hoffmann 
    www.ruednitz.de
09.09. 14.00 - 17.00 Tag des offenen Denkmals Turmführung,  Fachwerkkirche Tuchen Fachwerkkirche Tuchen e. V. 
  Ausstellung, Kaffee und Kuchen  Frau Lange 
  Einweihung von 8 Skulpturen, Start 10 Uhr  Start: Fischerkiez Biesenthal www.fachwerkkirche-tuchen.de 
  Fischerkiez Biesenthal, www.bernau.de
14.09. 18.00 Konzert „Klassik auf dem Lande“ Kirche Ruhlsdorf Gemeinde Marienwerder 
    www.marienwerder-barnim.de
15.09. 10.00 Grünes Wochenende im Barnim Schlosspark Trampe Gemeinde Breydin, 
  Erntefest Breydin  Bürgermeister Herr Schmidt
15.-16.09.  Erntefest Ruhlsdorf Gaststätte Eilhardt Ruhlsdorf Heimatverein Ruhlsdorf e. V.  
    Frau Klingsporn
22.09. 15.00 Schützentag mit Schützenball Gasthaus „Zum fröhlichen Gustav“  Schützenverein Rüdnitz e. V. 
   Rüdnitz
22.09. 09.30 Wanderung zum Herbstfest der NaturFreunde  Treffpunkt: Marktplatz Biesenthal NaturFreunde OG Biesenthal- 
  OG Biesenthal-Hellmühle zur Uli-Schmidt-Hütte   Hellmühle e. V. 
  am Hellsee  www.naturfreunde-brandenburg.de
22.09. 15.00 Familienfest und Präsentation des  KULTI Biesenthal Amtsjugendkoordinatorin 
  Amts-Kinderkalenders 2019  Frau Schwieger
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Einweihung von acht Skulpturen 
am 9. September
Im Europäischen Kulturerbejahr 
wählte die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz das Motto „Ent-
decken, was uns verbindet“. Ne-
ben den zahlreichen Gebäuden 
und Einrichtungen, die am 
Denkmalstag mit Sonderöff-
nungszeiten, Führungen und 
Aktionen aufwarten wird Neu-
gierigen ein vielfältiges Ange-
bot unterbreitet. Wörtlich ge-
nommen und in die Gegenwart 
geholt wird es eine Sonderver-
anstaltung außergewöhnlicher 
Art geben. Sie wendet sich an 
Interessierte, die sich auf ein ak-
tives Kunsterlebnis einlassen 
wollen. Im vergangenen Jahr 
fand das 5. deutsch-polnische 
Bildhauersymposium „Werk-
statt im Freien" zum Thema: In-
to the blue statt. Initiiert und or-
ganisiert durch den Verein 
Kultur im Bahnhof e. V., Anne 
Schulz und die Stadt Biesenthal 
mit der Stadt Bernau als Part-
nerstadt. Acht Bildhauer, vier 
polnische und vier deutsche, tra-
fen sich im September 2017 auf 
dem Festplatz am Eulenberg in 
Biesenthal und schufen acht 
Skulpturen unter der Prämisse, 
dass sie ihren Platz am Fernrad-
wanderweg Berlin-Usedom fin-
den werden und damit eine 
bildkünstlerische Verbindungs-
linie zwischen beiden Städten 
zeichnen. Anlässlich des Tags 
des offenen Denkmals soll nun 
die Skulpturenkette eingeweiht 
werden. Und das natürlich, wie 
es sich an einem Radwander-
weg gehört – per Rad. Start ist 10 
Uhr in Biesenthal am Fischer-

kiez. Nach sieben absolvierten 
Skulpturenstandorten wird am 
letzten, dem achten Standort – 
Neue Gärten/am Panke-Mäan-
der in Bernau – zum abschlie-
ßenden Picknick eingeladen. 
Alternativ zum Fahrrad steht für 
die Tour ein Busshuttle zur Ver-
fügung. (Anmeldungen über 
Kulturamt Bernau, Telefon: 
03338/365310 und 311).  

Skulpturenstandorte und 
Treffpunkte im Einzelnen
Startpunkt Biesenthal: 
1. Fischerkiez (Breite Straße/Fi-
scherstraße; am Denkmal für 
die Gefallenen des Krieges 
1870/71) – 2. Grundschule „Am 
Pfefferberg“ (Bahnhofstraße 
9-12) – 3. Am Pflasterdenkmal 
(August-Bebel-Straße/Grünstra-
ße) – 4. Langerönner Schleife 
(Langerönner Weg) -– Bernau: 5. 
Lobetal/Fahrradrastplatz (Bo-
delschinghstraße/Ladeburger 
Weg) – 6. Ladeburg, am Teich 
(An der Kirche/Schmetzdorfer 
Straße) – 7. Kreisverkehr am 
Wasserturm (Mühlenstraße/
Schönower Chaussee/Oranien-
burger Straße) – 8. Neue Gärten 
am Pankemäander Streckenlän-
ge: ca. 14,5 km
Weitere Informationen, Stre-
ckenführung und Zeitplan so-
wie das gesamte Programm 
zum Tag des offenen Denkmals 
unter www.bernau.de

Anne Schulz, Lena Bonsiepen, 
Dörte Franz für Biesenthal

in Kooperation mit Sabine Oswald, 
Kulturamt Bernau

Andrzej Kolodziejczyk – Menschen im Kreis
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

EVANGELISCHES PFARRAMT
Schulstraße 14, Biesenthal
 03337 – 3337 Fax 451759
E-Mail: pfarramt@
kirche-biesenthal.de

Biesenthal
 SO | 02.09. | 10.30 Uhr
Gottesdienst mit Heiligem 
Abendmahl
 SO | 09.09. | 14.00 Uhr
Goldene und Diamantene 
Konfirmation 
 SO | 16.09. | 10.30 Uhr
Gottesdienst 
 SO | 23.09. | 10.30 Uhr
Gottesdienst 
 SO | 30.09. | 10.30 Uhr
Gottesdienst
Rüdnitz
 SO | 02.09. | 09.00 Uhr
Andacht
 SO | 09.09. | 09.00 Uhr
Andacht
 SO | 16.09. | 09.00 Uhr
Gottesdienst
 SO | 23.09. | 09.00 Uhr
Andacht
 SO | 30.09. | 09.00 Uhr
Andacht
Lanke
 SO | 23.09. | 09.00 Uhr
Gottesdienst 
Danewitz
 SO | 30.09. | 09.00 Uhr
Gottesdienst
PRO SENIORE Residenz am 
Wukensee
 MI | 05.09. | 15.30 Uhr

Gottesdienst 
Altenpflegeheim 
der Volkssolidarität
 FR | 14.09. | 14.45 Uhr
Gottesdienst
 FR | 28.09. | 14.45 Uhr
Gottesdienst 
Johann-Hinrich-Wichern-Haus 
in Rüdnitz 
 DI | 10.09. | 16.00 Uhr
Andacht
 DI | 24.09. | 16.00 Uhr
Andacht

PFARRAMT 
BEIERSDORF/GRÜNTAL

Pfarrer Christoph Strauß
Hauptstr. 10
16259 Beiersdorf-Freudenberg
Tel.: 033451/459042      
E-Mail: cs2000@gmx.de
www.kirche-beiersdorf-gruental.de

Melchow
 SO | 23.09. | 10.15 Uhr
Biering, anschl. Gemeindecafé
 SO | 28.10. | 09.00 Uhr
Grüntal
 SO | 02.09. |10.15 Uhr
Familiengottesdienst
 FR | 07.09. | 19.00 Uhr
Konzert zum Erntefest
 SO | 23.09. | 09.00 Uhr
Biering
 SO | 28.10. | 10.15 Uhr 
Familiengottesdienst
Tempelfelde

 SO | 14.10. | 14.00 Uhr
Erntedank mit Abendmahl
Beiersdorf
 SO | 09.09. | 14.00 Uhr
Waldgottesdienst in der 
Beiersdorfer Heide
Schönfeld
 SO | 23.09. | 14.00 Uhr 
Schönfeld
 SO | 28.10. | 14.00 Uhr

LANDESKIRCHLICHE  
GEMEINSCHAFT 
innerhalb der Ev. Kirche, Schüt-
zenstr. 36, Biesenthal,  3307

 SO | 02.09. | 17.00 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst 
 DI | 04.09. | 17.00 Uhr
Chor
 MI | 05.09.
15.00 Uhr | Senioren – Oase
19.00 Uhr | Selbsthilfegruppe 
für Suchtgefährdete und 
Angehörige 
 SO | 09.09.
Ausflug – Kein Gemeinschafts-
gottesdienst  
 MI | 12.09. | 19.00 Uhr
„Bibel heute“ Gesprächskreis 
und Gebet 
 SO | 16.09.
Regionaltag – Kein Gemein-
schaftsgottesdienst   
 DI | 18.09. | 17.00 Uhr
Chor
 MI | 19.09. | 19.00 Uhr
Selbsthilfegruppe für Suchtge-
fährdete und Angehörige 

 DO | 20.09. | 18.00 Uhr
Hauskreis 
 SO | 23.09. | 17.00 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst 
 MI | 26.09. | 19.00 Uhr
Gebetsabend
 SO | 30.09. | 15.00 Uhr
Lieder-Café

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE 
BERLIN-BRANDENBURG
Steinstraße 13, Biesenthal
Gottesdienstzeiten:
 MI | 19.30 Uhr
 SO | 09.30 Uhr
Änderungen werden unter 
www.nak-bbrb.de bekannt-
gegeben. Jeder ist herzlich 
eingeladen.

KATH. KIRCHENGEMEINDE 
PFARRAMT ST. MARIEN 
Bahnhofstraße 162, 16359 
Biesenthal,  03337-21 32

EV. KIRCHENGEMEINDE 
RUHLSDORF, MARIENWER-
DER UND SOPHIENSTÄDT
Dorfstraße 32, 16348 Marien-
werder OT Ruhlsdorf 
 033395 / 420, Fax: 033395 / 
711 71, E-Mail: kontakt@
kirche-ruhlsdorf.de 
www.kirche-ruhlsdorf.de

PFARRSPRENGEL  
HECKELBERG/TRAMPE
Gottesdienstplan  033451/206

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Regionalleitstelle Nordost (speziell für die Bürger aus Melchow):
 03334/30480 und 03334/19222
Dienstbereitschaft für Hausbesuche: 
MO, DI, DO  19:00 – 07:00 Uhr 
MI, FR  13:00 – 07:00 Uhr 
SA/SO  07:00 – 07:00 Uhr 
Zentrale Rufnummer  03337/116117 – von dort erfolgt die Weiterlei-
tung an den diensthabenden Arzt.
Praxis Dr. Warmuth  03337/3078
Praxis Dipl. med. A. Pagel  03337/3063

 Notdienstbereitschaft der Apotheken in Biesenthal
Sonntag, 02.09. bis Montag, 03.09.2018  Barnimapotheke
Sonntag, 09.09. bis Montag, 10.09.2018  Stadtapotheke
Samstag, 15.09. bis Sonntag, 16.09.2018  Barnimapotheke
Samstag, 22.09. bis Sonntag, 23.09.2018  Stadtapotheke
Freitag, 28.09. bis Samstag, 29.09.2018  Barnimapotheke

wochentags: 18:00 – 08:00 Uhr 
samstags, 12:00 Uhr, bis sonntags 08:00 Uhr
sonntags, 08:00 Uhr, bis montags 08:00 Uhr
Barnimapotheke:  03337/40500 | Stadtapotheke:  03337/2054
Weitere Notdienstbereitschaft in unserer Umgebung finden Sie unter: 
http://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

 Tierärzte im Amtsbereich (keine Bereitschaftszeiten)
Tierarztpraxis Biesenthal, Bahnhofstraße 5, 16359 Biesenthal: 
Dr. Sandra Lekschas:  03337/ 377078
Tierarztpraxis Melchow, Schönholzer Str. 32, 16230 Melchow: 
Dr. Andréas Valentin:  03337/3031

 Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte den aktuel-
len Bekanntmachungen der Märkischen Oderzeitung.

NOTDIENSTE
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AUS DEN KINDER- & JUGENDEINRICHTUNGEN

Öffnungszeiten des Jugendbistros:
DI 13.30-20.00 Uhr | MI/DO 14.00-20.00 Uhr |  
FR/SA 15.00-21.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe nach Absprache und freien Plätzen
Schlagzeugunterricht (ab 3. Klasse) 
 jeden MO, ab 14.00 Uhr, kostenpflichtig (bei Interesse  0162/9269152)
Gitarrenunterricht (Akustik- und E-Gitarre) 
 jeden MO | ab 17:30 Uhr, für 7,50 € pro Unterrichtsstunde
Nutzung des Bandraumes mit Anlage 
 DI bis SA | zwischen 16:00 und 21:00 Uhr gegen Nutzungsgebühr
Fitnesstraining (ab 18 Jahre) 
 DI bis FR | zwischen 16:00 und 21:00 Uhr, ab 4,00 € pro Monat
Kostenlose Nach- und Hausaufgabenhilfe 
 DI bis FR | nach Vereinbarung
Kostenlose Hilfe bei Bewerbungen und Lebensläufen
 Es sind noch Plätze frei 
Wenn ihr interessiert seid, dann kommt vorbei und meldet euch im Büro 
vom Kulti an.
Ansprechpartner/innen für den Jugendbereich:
Pädagogische Mitarbeiter: Sebastian Henning und Katja Damm
Jugendkulturzentrum Kulti, Bahnhofstraße 152, 16359 Biesenthal
 03337/41770, Fax: 03337/450118
www.kulti-biesenthal.de, info@kulti-biesenthal.de
BFD: Timothy Döpp
Amtsjugendkoordinatorin: Renate Schwieger,  
 03337/450119, Fax.: 03337/450118

Jugendkulturzentrum KULTI

Öffnungszeiten: Di – Fr: 16.00 – 21.00 Uhr, 
jeden Samstag: Projektangebot

Jugendclub Melchow im Bürgerhaus

Dorfstraße 1 in 16321 Rüdnitz
Tel./Fax: 033 38 / 76 91 35

Kinder und Jugendhaus CREATIMUS Rüdnitz

„Genau das, was du/wir gerade suchen“ 
FSJ im Jugendkulturzentrum „KULTI“
„Du bist gerade fertig mit Schule 
oder Ausbildung und bist Dir 
über Deinen Berufswunsch 
noch nicht sicher oder interes-
sierst dich für den Bereich Ju-
gendarbeit und hast Lust, krea-
tiv tätig zu sein?“ Dann suchst 
du vielleicht genau das, was das 
Jugendkulturzentrum „KULTI“ 
in Biesenthal anbietet: einen 
Platz für ein freiwilliges soziales 
Jahr (FSJ). 
An einem freiwilligen sozialen 
Jahr können alle teilnehmen, 
die zwischen 16 und 27 Jahren 
alt sind. Beginn des FSJ ist im-
mer am 1. September und dau-
ert genau ein Jahr. Wenn du da-
nach zum Studium gehen willst, 
kann es dir als Wartesemester 
oder als Praktikum angerechnet 
werden.
Das Jugendkulturzentrum „KUL-
TI“ in Biesenthal ist eine Einrich-
tung der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit im Kreis Barnim. 
Eines der Highlights im Veran-
staltungskalender des „KULTI“ 
ist das Nachwuchsbandfestival 
„rockende Eiche“ im August.
Im Rahmen des freiwilligen so-
zialen Jahres kann man im 
„KULTI“ vor allem seine indivi-
duellen Stärken und Vorlieben 
kreativ umsetzen. Die Sozialar-
beiter stehen dafür immer hilf-
reich zur Seite. Durch die Koope-
ration des „KULTI“ mit der 
Grundschule, dem Amt Biesen-
thal-Barnim, der Amtsju-
gendkoordinatorin und anderen 
Jugendeinrichtungen erhalten 
die FSJ’ler Einblicke in Verbands-
strukturen, lernen Veranstal-

tungen zu organisieren und Öf-
fentlichkeitsarbeit zu betreiben. 
FJS’ler übernehmen Aufgaben 
in der offenen Jugendarbeit, Pla-
nung und Durchführung von 
Projekten sowie die Leitung von 
Workshops. Zugleich hast du die 
Möglichkeit, dich im „KULTI“ 
vielseitig mit eigenen Ideen ein-
zubringen und an ihren Umset-
zungen mitzuwirken.
Wer Interesse hat, einen Schul-
abschluss vorweisen kann und 
ab September für ein Jahr Zeit 
hat, melde sich direkt im „KUL-
TI“, Bahnhofstraße 152 in 16359 
Biesenthal. Telefon 03337/ 
41770, E-Mail: info@kulti-bie-
senthal.de. 
Wer noch Fragen zum FSJ oder 
auch zum Bundesfreiwilligen-
dienst hat, wende sich einfach 
an das „KULTI“-Team. 

Wir suchen eine Bleibe 
bzw. Gastfamilie 

Wir suchen eine Bleibe bzw. 
Gastfamilie vom 01.09.2018 bis 
August 2019! (auch Zeitab-
schnitte bzw. später wäre mög-
lich!). Im Jahr 2017/2018 haben 
wir sehr gute Erfahrungen ge-
macht. Weitere Informationen 
bei uns unter info@kulti-bie-
senthal.de oder 0333741770 
(Di.- Sa. ab 15 Uhr)
Veranstaltung: 
Samstag, 22. September, Präsen-
tation des Kinderkalenders 
2019, 15.00 Uhr · KULTI  
Veranstalter: Amt Biesent-
hal-Barnim
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H E I M A T
GESCHICHTE

Handwerker, 
Gewerbetreibende 
und Ackerbürger 

im Stadtkern 
von Biesenthal

Geschehnisse und Ereignisse  
vergangener Epochen in Biesenthal
Wie bereits im vorigen Amts-
blatt angekündigt, berichte ich 
im folgenden Artikel über ein 
weiteres geplantes Bauvorha-
ben einer Eisenbahnlinie von 
Strausberg über Biesenthal nach 
Groß Schönebeck. Bei meinen 
Besuchen im Eberswalder Kreis-
archiv entdeckte ich beim Stu-
dieren des „Preußischen Stadt- 
und Landboten“ diesen 
interessanten Artikel, den ich 
hier wiedergeben möchte.
Am 10.05.1895 erschien der ers-
te Artikel über diesen Bauplan 
in der Zeitung:

„Am Donnerstag, den 10.05. wa-
ren der Eisenbahnbau-Unterneh-
mer Willmann mit den beiden 
Ingenieuren der Gebrüder Bopp 
hier anwesend, um dem Magist-
rat ein Projekt zu unterbreiten, 
wonach eine vollspurige Bahn 
von der Ostbahn bei Strausberg 
über Beiersdorf, Beerbaum, Grün-
tal, Sydow zum Bahnhof Biesent-
hal, von hier nach Stadt Biesent-
hal, Lanke, Prenden, Ruhlsdorf, 
Zerpenschleuse und Groß Schöne-
beck gebaut werden soll. Mit dem 
Bau der letzten Linie vom Bahn-
hof Biesenthal zur Stadt und bis 
Lanke soll sofort begonnen wer-
den, wenn die städtischen Behör-
den sich entgegenkommend zei-
gen.“

Die nächste Stadtverordneten-
versammlung fand am 15. Mai 
1895 statt, in welcher einstim-
mig beschlossen wurde, sich an 
dem Eisenbahnprojekt Biesent-
hal-Lanke-Prenden-Ruhlsdorf- 
Zerpenschleuse-Groß Schöne-
beck finanziell zu beteiligen und 
für die erforderlichen Vorarbei-
ten einen Beitrag zu bewilligen. 
Die Vorarbeiten dürften in kür-
zester Zeit beginnen. Es ist ge-

plant, noch in diesem Jahr mit 
dem Bau einer Teilstrecke zu 
starten. Die Durchführung des 
Gesamtprojekts hängt natürlich 
noch von der Beteiligung des 
Hinterlandes ab. 
Die Ausführungen für den Bau 
wurden einer tatkräftigen, leis-
tungsfähigen Unternehmerfir-
ma übertragen. In dem Zei-
tungsartikel vom 23.05.1895 
wird die genaue 
Trassenführung 
beschrieben.
Mit den Vorarbei-
ten zum Bau der 
Eisenbahnlinie 3. 
Klasse vom Bahn-
hof Biesenthal 
nach Lanke wird 
bereits am Frei-
tag, den 24.05. be-
gonnen. Die Unternehmer wa-
ren am Montag vor Ort, um im 
Beisein des Magistrat und der 
Stadtverordneten das hierzu ge-
eignete Terrain zu besichtigen. 
Hiernach würde die Bahnstre-
cke vom Bahnhof Biesenthal, 
längs der Chaussee hinter den 
Villen entlang laufen, dann 
durch die Colonie und anschlie-
ßend übers Feld hinter den Gär-
ten der Königstraße bis zum 
Grundstück des früheren 
Schneidermeister Groh in der 
Grünstraße. Dieses Grundstück 
soll angekauft und abgerissen 
werden, damit die Bahn durch 
die Marktstraße (über den klei-
nen Markt), am Markt vorbei 
und der Breitestraße sowie den 
Kietz ihren Weg nach Lanke 
nehmen kann. Der Bahnhof 
würde kurz vor der Stadt zwi-
schen Colonie und Grünstraße 
gebaut werden. Diese Strecke 
wurde als die beste, billigste und 
bequemste anerkannt.
Dieses Bauvorhaben ist für mich 

in heutiger Zeit undenkbar. Die 
Trasse hätte von der Neuen 
Mühle die Gärten der Schüt-
zenstraße, dem Schulgelände 
sowie den hinteren Bereich von 
der Sparkasse bis zur Grünstra-
ße durchquert. Vermutlich war 
eins von den Häusern am „Hell-
wigs-Winkel“ betroffen, was 
zum Abriss vorgesehen war, um 
so eine gerade Linie zur Brei-

tenstraße zu 
schaffen. Man 
kann sich auch 
kaum vorstellen, 
dass eine Eisen-
bahnlinie ent-
lang der Brei-
tenstraße führt.
In einem Zei-
tungsartikel vom 
02.06.1895 wur-

de eine neue Bahnlinie festge-
legt. Es wird berichtet, dass die 
Vorarbeiten zum Bahnbau zügig 
voranschreiten und bereits bis 
zur Stadt erfolgt sind. Von der 
Absicht, die Bahn durch die 
Stadt zu führen, wurde vorläufig 
Abstand genommen. Die neue 
Linie geht vor der Stadt, vom 
Bahnhof kommend, links vorbei 
an der städtischen Ziegelei am 
Binsenberg, am Friedhof ent-
lang, vorbei am Friedhofsein-
gang, den Friedhofsweg entlang 
bis zum Heideberg. Von dort aus 
verläuft die Strecke schräg 
rechts bis zur Kietzmühlenbrü-
cke, wo die Finow feste Ufer hat. 
Der Bahnhof erhält seinen neu-
en Standort am Mittelpunkt der 
Stadt, im Zuge der Berliner Stra-
ße, am Kreuzungspunkt der Ber-
nauer Chaussee. Heute stehen 
dort die Glascontainer.
Ein weiteres Treffen zu diesem 
Projekt fand am 13. Juni in Pren-
den statt. Die beteiligten Vertre-
ter zeigten großes Interesse und 

Entgegenkommen für den Bau 
der Bahn. Die Kosten bis Zerpen-
schleuse wurden bewilligt.
Für die 13 Kilometer, von Lanke 
ausgehend, betrugen die Kosten 
3.000 Mark. Lanke zahlt 500 
Mark aus privaten Mitteln. Die 
restlichen Beträge sollten aus 
Gemeindemitteln zur Verfü-
gung gestellt werden:

Prenden    300 Mark
Klosterfelde   800 Mark
Ruhlsdorf   400 Mark
Zerpenschleuse 1000 Mark.

Am 10. Juli fand in Zerpen-
schleuse eine Gemeindevertre-
tersitzung statt, in Anwesenheit 
des Ingenieur Bopp. Es wurde 
erneut über den Bau der Eisen-
bahnstrecke Biesenthal – Groß 
Schönebeck beraten. Die Ge-
meindevertretung war jedoch 
davon überzeugt, dass dieses 
Projekt einzig und allein nur 
zum Vorteil der Gemeinden Zer-
penschleuse und Groß Schöne-
beck sei und somit war das Bau-
vorhaben für die komplette 
Strecke Biesenthal-Groß Schö-
nebeck scheinbar beendet. Es 
wurde danach nie wieder über 
dieses Projekt in der Zeitung be-
richtet. 
 G. Poppe

Ich freue mich über Ihr Interesse 
an meinen Berichten und hoffe, 
dass Interessantes aus der Bie-
senthaler Heimatgeschichte für 
Sie dabei war. Wenn Sie meine 
Begeisterung für die Biesenthaler 
Heimat und Heimatgeschichte 
teilen, unser Verein sucht immer 
interessierte Mitglieder und freut 
sich über Ihre Nachricht. Infor-
mationen finden Sie im Internet 
auf der Seite www.heimatver-
ein-biesenthal.de.
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Sommer, Erntezeit, Gewitter, Unwetter – 
wie ging man in „alter“ Zeit damit um
In der „alten“ Zeit und noch bis 
in die sechziger Jahre hinein bis 
zur Kollektivierung der Land-
wirtschaft in der ehemaligen 
sowjetischen Besatzungszone 
bzw. der DDR war es üblich, dass 
die ansässigen Bauern herauf-
ziehenden Gewittern in den 
Sommermonaten und insbe-
sondere in der Erntezeit mit viel 
Respekt begegneten. 
Die Furcht vor Unwettern wie 
Hagel, Sturm und Überflutun-
gen und dem Einschlagen von 
Blitzen war auch hier bei uns 
sehr verbreitet. 
Man befürchtete natürlich Er-
tragseinbußen auf den Feldern, 
durch Blitzeinschlag konnte un-
ter Umständen Haus und Hof 
vernichtet werden und das ge-
haltene Vieh auf den Höfen und 
Koppeln war auch Gefährdun-
gen bei plötzlich hereinbrechen-
den Gewittern oder Unwettern 
ausgesetzt. 
Die Furcht war umso größer, je 
weiter man in die Geschichte 
zurückblickt und von Generati-
on zu Generation wurden Ver-
haltensmaßregeln an die Nach-
geborenen übermittelt oder 
überliefert. 
Dabei spielte natürlich der Aber-
glaube eine bedeutsame Rolle. 

Die hier für unsere Region oder 
für unseren Ort gebräuchlichen 
Verhaltensmaßregeln bei her-
annahenden Gewittern habe 
ich aus Erzählungen 
sehr alter Tramper 
und meiner El-
tern gewonnen. 
Beim Heranna-
hen eines Ge-
witters wurde 
zuerst geschaut 
aus welcher 
Himmelsrichtung 
das Gewitter kommt, 
um daraus schon die Stär-
ke und Intensität abzuleiten. 
Für Trampe galten oder gelten 
folgende Regeln. 
Gefährlich wird oder wurde es, 
wenn die Gewitter über den 
Park oder aus Richtung Osten 
heranzogen. 
Das waren meistens sehr starke 
Gewitter mit wolkenbrucharti-
gen Regenfällen. Bei Gewittern 
aus dem Westen, aus Richtung 
Klobbicke, war oft zu verzeich-
nen, dass es die nach Osten ab-
ziehende Gewitterfront nicht 
über die Oder schaffte und dann 
wieder zurückkam. Auf und in 
den Bauernhöfen wurden dann 
die überlieferten Verhaltens-
maßregeln umgesetzt. 

Es wurden alle Fenster, Türen 
und Tore geschlossen. 
Der Bauer oder meistens die 

Bäuerin nahmen alle wichti-
gen Papiere und Geld-

anlagen an sich. 
Bei Gewitter in 

der Nacht muss-
ten alle auf dem 
Hof lebenden 
Menschen auf-

stehen und man 
versammelte sich 

in den unteren 
Räumen des Hauses.

Feuer im Herd musste 
grundsätzlich gelöscht werden, 
der Tisch durfte nicht gedeckt 
sein, Essen durfte nicht einge-
nommen werden und das Be-
rühren metallischer Gegenstän-
de sollte vermieden werden. 
Das Sitzen am Ofen oder unmit-
telbar am Schornstein war auch 
nicht angesagt. 
Es wurde Notbeleuchtung in 
Form von Laternen, Kerzen oder 
später auch Taschenlampen be-
reitgelegt und der Bauer oder 
der Haushaltsvorstand erschien 
in wetterfester Bekleidung wie 
z. B. Gummistiefel, Regenum-
hang usw. 
Ställe und Scheunen wurden 
beim Gewitter ständig beobach-

tet und das Rauchen zu dieser 
Zeit war verpönt. 
Bei sehr heftigen Gewittern 
sandte man auch schon mal ei-
nige Stoßgebete gen Himmel in 
sehr christlichen Häusern. 
Wurde man bei der Feldarbeit 
von einem Gewitter überrascht, 
so suchte man sich als Person 
schnell eine Senke und kauerte 
sich dort hin. 
Auf keinen Fall sollte man 
Schutz unter hohen Bäumen su-
chen. 
Waren noch Pferdegespanne 
auf dem Feld, so wurden die 
Pferde ausgespannt, um ein so-
genanntes Durchgehen zu ver-
hindern.
Heute wird man vielleicht über 
diese Regeln vielfach schmun-
zeln, aber entsprechend der Zeit, 
als diese Regeln entstanden, wa-
ren sie schon von Bedeutung für 
die Menschen und wurden so 
auch größtenteils befolgt. 
Mir ist es wichtig, solche Dinge 
aus unserer Heimat vor dem 
Vergessen zu bewahren, indem 
ich sie aufschreibe und viel-
leicht interessiert sich dieser 
oder jener dafür.

Heinz Wieloch, August 2018

TRAMPER
GESCHICHTEN

Geschichten aus 
Vergangenheit 
und Gegenwart 

gesammelt von 
Heinz Wieloch
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